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 Kassel, den 8. September 2023 

 

Schnelle Umsetzung der „2. Anpassungsbeihilfe“ ohne Antrag   

 

Mit einem Hilfsprogramm von mindestens 36 Millionen Euro sollen die landwirtschaft- 

lichen Betriebe in den am stärksten betroffenen Sektoren Freilandobst, Hopfen und Wein 

für erlittene finanzielle Verluste unterstützt werden (siehe Pressemitteilung des  

Bundeslandwirtschaftsministeriums vom 05.09.2023). Die Voraussetzungen für die  

„2. Anpassungsbeihilfe“ für Freilandobst- und Hopfenanbau sollen von der SVLFG ohne 

Antrag geprüft werden. Geplant ist, die Beihilfe bis Ende Januar 2024 auszuzahlen. 

 

Bei den 36 Millionen Euro handelt es sich um Mittel der Europäischen Union. Aktuell wird 

geklärt, ob dieser Betrag durch nationale Mittel aufgestockt wird. Insbesondere die Höhe 

der Beihilfe pro Hektar kann erst nach dieser Entscheidung berechnet werden. 

 

Die SVLFG wird der Anspruchsprüfung voraussichtlich die bei ihr zum 09.07.2023 erfassten 

Unternehmensverhältnisse der betroffenen Unternehmen (Unternehmerstatus, Flächen- 

daten) zugrunde legen. Beihilfeberechtigt sollen Freilandobstbau und Hopfenanbau sein. 

Eine Antragstellung für die „2. Anpassungsbeihilfe“ wird nicht erforderlich sein. In der ver-

bleibenden Zeit ist ein antragsbasiertes Verfahren nicht zu realisieren.  

 

Ein Teilbetrag von 6,5 Millionen Euro soll für eine temporäre Krisendestillation im Weinbau 

eingesetzt werden. Diese Hilfe wird über die Bundesländer umgesetzt. Die SVLFG ist für 

diese Hilfe nicht zuständig. 
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Für die „2. Anpassungsbeihilfe“ werden voraussichtlich bis Mitte Oktober 2023 die recht-

lichen Voraussetzungen geschaffen. Aktuelle Informationen bietet die SVLFG in Kürze und 

dann laufend unter www.svlfg.de an.  

 

SVLFG 
sicher & gesund aus einer Hand 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – kurz SVLFG – ist der Verbundträger der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft, Alters-, Kranken- und Pflegekasse. Die SVLFG erbringt übergreifend Leistungen sicher 
und gesund aus einer Hand und ist der einzige Sozialversicherungsträger für Selbständige und ihre mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Mit den Kenntnissen über die besonderen Bedürfnisse der 
Versicherten und deren Betriebe trägt die SVLFG als Partner im ländlichen Raum zur größtmöglichen Arbeitssicherheit bei 
und unterstützt bei einer gesundheitsfördernden Lebensweise. Dabei gehören Leistungen wie die Betriebs- und Haushalts-
hilfe und speziell auf die Grüne Branche zugeschnittene Gesundheitsangebote zum herausragenden Portfolio. Die SVLFG 
zeichnet sich durch wirkungsvolle, versicherungszweigübergreifende Präventionsarbeit aus. Durch die berufsständische 
Selbstverwaltung ist die direkte Mitwirkung der Versicherten sichergestellt. 

http://www.svlfg.de/

